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LV SVVorgang: Reduktive Farbstoffzerstörung bei Methylenblau
Beschreibung: Natriumsulfit (alternativ: Natriumdisulfit oder Natriumdithionit) wird mit wenig Wasser zu einem Brei
gerührt. Diesen trägt man auf einen Schriftzug aus blauer Tinte auf Schreibpapier auf. Entfernt man den Brei nach
einigen Minuten, so ist die der Schrift verschwunden.

Schadensrisiko:
durch Einatmen / Hautkontakt

Beteiligte Gefahrstoffe:

Natriumdisulfit [Gefahr] GHS05 GHS07

EUH031:  Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H318: Verursacht

schwere Augenschäden.

Natriumdithionit [Gefahr] GHS02 GHS07

EUH031:  Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. EUH208:  Enthält .... Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H251:

Selbsterhitzungsfähig. H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H319: Verursacht schwere Augenreizung.

GHS02 GHS05 GHS07

andere Stoffe:
Natriumsulfit, Tinte mit Methylenblau

Substitutionsprüfung durchgeführt
Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch

Besondere Sicherheitshinweise:

Maßnahmen / Gebote:

Schutzbrille Schutz-
handschuhe

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Schule _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Lehrkraft _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Unterschrift
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